
iechtsverordnung Denkmalzone 
"Heidesheimer Straße 53 - 65 I '  

Lechtsverordnung zur Unterschutzstellung der Benk- 
ialzone vlHeidesheirner StraBe 53 - Q5'! i n  Majlnz ge- 
iäiß S 8 i. V. rn. S 4 und 5 Denkmalschutz- und - 
Elegegesetz  (DSchPflG) 

ufgrund von § 8 Abs. 1 Halbsatz 2 i. V. m. 5 8 Abs. 
sowie § 24 Abs. 3 i. Ti. m. 5 24 Abs. 2 Nr. 3 des 

,andesgesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kultur- 
lenkmäler (Denkmalschutz- und -pflegegesetz - 
EchPflG) vom 23.03.1978 (GVB1. 1978 S. 159), 
reändert durch Artikel 7 des Rechtsvereinfachungsge- 
,etzes vom 07.02.1983 (GVB1. 1983, S. 17) I zuletzt 
reändert durch das 1. Landesgesetz zur Änderung des 
~enkmalschutz- und -pflegegesetzes vom 27.10.1986 
GVB1. 1986, S. 291) verordnet die Stadtverwaltung 
[ainz als untere Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen 
iit dem Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz: 

§ 1  
Unterschutzstellung 

las in § 2 näher bezeichnete und in der beigefügten 
:arte durch Umrandung gekennzeichnete Gebiet inner- 
.alb des Stadtteils Mainz-Gonsenheim wird als Denk- 
ialzone gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 DSchPflG im Sinne des 
: 5 Abs. 1 Nr. 2 DSchPflG (kennzeichnendes Straßen- 
iild) unter Schutz gestellt. Die Denkmalzone trägt 
lie Bezeichnung"Heidesheimer Straße 53-65'' 

§ 2  
Geltungsbereich 

Iie Denkmalzone umfaßt die Wohnhäuser Heidesheimer 
dx .  53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 auf den Flurstücken 
40/10, 140/2, 140/3, 1 4 2 / 1 ,  141, 143/3, 144/1, 145/4 
n Flur 19 der Gemarkung Gonsenheim. 

jie beigefügte, den Geltungsbereich der Denkmalzone 
:ennzeichnende Karte ist Bestandteil der Rechtsver- 
lrdnung 

§ 3  
Zweck und Begründung der Unterschutzstellung 

1) Die Unterschutzstellung der Benkmalzone erfolgt 
um Zwecke der Erhaltung 

der ab Anfang der 90er Jahre des 19,Jahrhunderts 
in der Gonsenheimer Waldvillenkolonie ent- 
standenen Landhäuser. 
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Die zweistöckigen Gebäude mit Sattel- oder 
Krüppelwalmdach kennzeichnet ein kubischer 
Baukörper, bereichert durch eine Veranda, die 
sich dem umliegenden Garten öffnet, sowie einen 
zur Seite geschobenen Giebelrisalit mit segment- 
bogenförmigem oder polygonalem Grundriß. Ele- 
mente, die gemeinsam mit dem additiv konzi- 
pierten Grundriß des Gebäudes Nr. 57 (von Dom- 
baumeister L .  Becker) an englische Landhäuser 
erinnern. 

- des den Charakter der Zone prägenden alten Baum- 
bestandes sowie des dem Garten Nr. 57 zuge- 
hörigen Holzpavillions, der sich stilgerecht 
einfügt in die Gestaltung des Gebiets. 

(2) Die Denkmalzone ist in ihrer charakteristischen 
Bauweise ein kennzeichnendes Merkmal der ab Ca. 1880 
im Nordwesten von Gonsenheim entstandenen Waldvillen- 
kolonie sowie ein Zeugnis der Architektur des 
gehobenen Bürgertums vom ausgehenden 19. Jahrhundert 
bis zum Ersten Weltkrieg. A n  der Erhaltung und Pflege 
der Denkmalzone besteht aus wissenschaftlichen 
Gründen sowie zur Belebung und Werterhöhung der 
Umwelt ein öffentliches Interesse, und zwar 

) 

- aus wissenschaftlichen Gründen, weil die 
Denkmalzone die Entwicklung von der dem His- 
torismus verhafteten Baukunst (Nr. 52 von 1893, 
Nr. 57) zum sogenannten "englischen Landhaus- 
still' des beginnenden 20. Jahrhunderts dokomen- 
tiert. Zum anderen veranschaulichen die Gebäude 
Nr. 55, 59 bis 65 in ihrer traditionalistischen 
Formensprache die künstlerische Gegenposition 
zur zeigenössischen Avantgarde der Frührational- 
listen. 

) 
- zur Belebung und Werterhöhung der Umwelt, weil 

die Gebäude in ihrer qualitätvollen Gestaltung 
ein harmonische Einheit bilden, die in Ver- 
bindung mit den umliegenden Gärten der Denkmal- 
Zone den hohen Wohnwert dieses Gebiets be- 
gründen 

( 3 )  Die Unterschutzstellung ist gemäß § 8 Abs. 1 
Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) durch 
Rechtsverordnung geboten. 
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§ 4  
Aufnahme in das Liegenschaftskataster 

Für alle innerhalb des Geltungsbereichs dieser 
Rechtsverordnung gelegenen Grundstücke wird der 
Jermerk über die Unterschutzstellung der Denkmal- 
Zone ("Denkmalschutz") in das Liegenschaftskataster- 
2ufgenommen 

§ 5  
Inkrafttreten 

3iese Rechtsverordnung tritt am Tage Ihrer Veröffent- 
lichung in der Allgemeinen Zeitung Mainz und der 
qainzer Rhein-Zeitung in Kraft. 

qainz, 29.03.1993 
Stadtverwaltung 

jez. : Weyel 

3berbürgermeister 

k, Die Veröffentlichung erfolgte am 07.05.1993 
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